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Geschäft Nr. 112 

Legislatur: 2020-2024 

 

Geschäft Bericht an den Einwohnerrat vom 26.04.2022 

Vorstoss Mutation Gewässerraum 

Info Mit der vorliegenden Mutation wird der Auftrag aus der übergeordneten Gesetzgebung zur 
Sicherung des Gewässerraumes vollzogen. 

Antrag Der Einwohnerrat beschliesst die Mutation Gewässerraum. 

 
Gemeinderat Binningen 

 Gemeindepräsident: 
Mike Keller 

Verwaltungsleiter: 
Christian Häfelfinger 
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1. Ausgangslage 

Seit 2011 gelten in der Schweiz neue gesetzliche Bestimmungen zum Gewässerschutz. Sie sollen dazu 
beitragen, dass die Gewässer künftig wieder naturnaher werden und einen Beitrag zur Steigerung der 
Biodiversität, zum Hochwasserschutz, zur Trinkwasserversorgung und zur Naherholung leisten. Damit sie 
diese Aufgaben jedoch erfüllen können, benötigen Gewässer genügend Raum. Daher muss neu entlang 
von Flüssen, Bächen und Seen ein sogenannter Gewässerraum festgelegt werden. 
Entsprechend legen gemäss Art. 36a des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer 
(Gewässerschutz-gesetz, GSchG) die Kantone neu nach Anhörung der betroffenen Kreise den 
Raumbedarf (Gewässerraum) der oberirdischen Gewässer fest, der erforderlich ist für die 
Gewährleistung der natürlichen Funktion der Gewässer, des Schutzes vor Hochwasser und der 
Gewässernutzung. Zudem die Kantone dafür zu sorgen, dass dieser Gewässerraum bei der Richt- und 
Nutzungsplanung berücksichtigt wird. 
Mit der Anpassung des § 12a des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) (in Kraft seit 1. April 2019) 
kommt nun der Kanton Basel-Landschaft den im Gewässerschutzgesetz vorgegebenen Verpflichtungen 
entsprechend nach und überträgt den Gemeinden die Planungsaufgabe, Gewässerräume innerhalb des 
Siedlungsgebietes und in Bauzonen ausserhalb des Siedlungsgebietes auszuscheiden und 
grundeigentümerverbindlich festzulegen. Ausserhalb des Siedlungsgebietes legt der Kanton mittels 
kantonalem Nutzungsplan die Gewässerräume fest. 
(Auszug aus dem Planungsbericht) 

 
Mit der vorliegenden Mutation wird der Auftrag aus der übergeordneten Gesetzgebung zur Sicherung 
des Gewässerraumes vollzogen. 
 
2. Beurteilung 

Siehe beiliegender Planungsbericht inkl. den beiden Mutationsplänen und dem Mitwirkungsbericht. 
 
Rechtsgrundlagen 
§ 12a Gewässerraum (RBG) 
1 Dem Kanton obliegt es, den Gewässerraum gemäss der Gewässerschutzgesetzgebung des Bundes in 
der Form kantonaler Nutzungspläne auszuscheiden. 
 
2 Der Gewässerraum innerhalb des Siedlungsgebietes und in Bauzonen ausserhalb des Siedlungsgebietes 
wird von den Gemeinden im Rahmen ihrer Nutzungsplanung ausgeschieden. Vorbehalten bleiben die 
Perimeter von kantonalen Nutzungsplänen. Bei Schnittstellen können sich der Kanton und die Gemeinde 
einvernehmlich auf die Planungshoheit einigen. 
 
3 Die kommunalen Uferschutzzonen werden vom Gewässerraum, wie er in der kantonalen 
Nutzungsplanung festgelegt wird, überlagert. 
 
4 Die kommunalen Uferschutzvorschriften bleiben in Kraft, soweit sie den eidgenössischen Vorschriften 
über den Gewässerraum nicht widersprechen. 
 
5 Wo eine Gemeinde den Gewässerraum rechtskräftig ausgeschieden hat, geht dieser der 
Abstandsbestimmung von § 95 Abs. 1 Bst. d dieses Gesetzes vor, ebenso jeder Gewässerbaulinie, sofern 
diese innerhalb des Gewässerraums liegt. 
 
§ 31 Verfahren (RBG) 
1 Die Zonenvorschriften werden durch die Gemeindeversammlung bzw. den Einwohnerrat erlassen. Sie 
sind während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. Die Auflage ist im Amtsblatt und auf andere geeignete 
Weise bekannt zu machen. Auswärts wohnende Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind mit 
eingeschriebenem Brief auf die Auflage hinzuweisen. 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400/art/12a
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400/art/31
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2 Innerhalb der Auflagefrist können beim Gemeinderat schriftlich und begründet Einsprache erheben: 

a.  die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie weitere Personen, die durch 
den angefochtenen Plan berührt sind und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder 
Aufhebung haben; 

b.  kantonale Vereinigungen in Form einer juristischen Person, die sich nach den Statuten hauptsächlich 
und dauernd dem Natur- und Heimatschutz oder dem Umweltschutz widmen und die seit 
mindestens 5 Jahren vor der Einspracheerhebung bestehen. 

 
3 Die Einsprachen sind vom Gemeinderat so weit als möglich auf dem Wege der Verständigung zu 
erledigen. Über die unerledigten Einsprachen entscheidet der Regierungsrat als Beschwerdebehörde. Das 
Verfahren ist unter Vorbehalt von § 20 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 13. Juni 1988[4] 
kostenlos. 
 
4 Die Gemeinden reichen mit dem Antrag zur Genehmigung der Zonenvorschriften den nach Bundesrecht 
vorgeschriebenen Bericht ein. 
 
5 Die Zonenvorschriften bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates, der sie auf ihre Rechtmässigkeit 
und – sofern kantonale Anliegen betroffen sind – auf ihre Zweckmässigkeit prüft. Der Gemeinderat kann 
im Einvernehmen mit den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern dem Regierungsrat 
beantragen, geringfügige Änderungen im Genehmigungsverfahren vorzunehmen. 
 
 Zonenplan Siedlung und Landschaft, Mutation"Gewässerraum" - Dorenbach, Stand: Beschlussfassung  

 Zonenplan Siedlung und Landschaft, Sondernutzungsplanungen Mutation"Gewässerraum" - Birsig, Stand: 
Beschlussfassung 

 Planungsbericht Mutation "Gewässerraum", Stand: Beschlussfassung (Februar 2022) 

 Mitwirkungsbericht zur Mutation Gewässerraum, Stand Februar 2022 


